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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1987

Norm

EheG §49 Satz2 E

Rechtssatz

Besteht zwischen den beiderseitigen Eheverfehlungen kein unmittelbarer und kausaler Zusammenhang, so ist der

Ausschluß des Scheidungsbegehrens nur bei unverhältnismäßigem Mißverhältnis des Verschuldens des Klägers zum

Verschulden der Beklagten gerechtfertigt.
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